
Auskunft-SB 05-2003 

Stiftung "Resozialisierungsfonds Dr. Traugott Bender" 
beim Justizministerium Baden-Württemberg 

 
 

Selbstauskunft         zum Sanierungsantrag 
von Schuldbeitretenden / Bürgen                     

 
 
Die folgenden Angaben dienen der sachgerechten Bearbeitung des Sanierungsantrages. Sie sind 
nicht verpflichtet, entsprechende Angaben zu machen. Wir weisen allerdings darauf hin, dass im 
Falle einer Weigerung der Sanierungsantrag nicht im erforderlichen Umfang geprüft werden kann, 
was möglicherweise zur Folge hat, dass das beantragte Darlehen nicht bewilligt werden kann. 
Angaben zur Person der/des Schuldbeitretenden/Bürgen: 

Name 

 
Vorname 

abweichender Geburtsname 

 
Geburtsdatum 

Famil ienstand  

  ledig  verheiratet   gesch.  verw. 

 

bei Geschiedenen: Unterhalt  an Ehegatte 
 monatl ich EUR 

Zahl und Alter der unterhaltsberechtigten Kinder:  Ausgeübter Beruf:  
 
 

Anschrift  (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort,  Telefon mit Vorwahl)  

 
Angaben zum Einkommen (bitte Nachweise/letzte Abrechnung beifügen) 

monatl iches Nettoeinkommen 
EUR 
 

Zahlende Stel le (mit  genauer Anschrift ,  Straße, Haus-Nr.  PLZ und Ort 

Der pfändbare Teil meiner Einkünfte ist abgetreten 
 nein   ja  seit                           an (Name und Anschrift  mit  Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)  

 
 
 
Dieser Gläubiger hat noch eine Restforderung von                EUR, die in Raten 
in Höhe von monatlich                EUR  bis                                getilgt wird. (Nachweise beifügen). 
Angaben zum Vermögen 

(z.B. Grundbesitz,  Wertpapiere,  Sparguthaben o. a.  -  bitte jeweils mit dem Verkehrswert angeben) 
 

 
 
 
Angaben zu Schulden 

Gläubiger (mit Name sowie vollständige Anschrift) Höhe der Restschuld 
EUR Tilgungs-

rate 
monatl .  
EUR 

 
 

  

 

   
 

   

 
Versicherung 
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. 

 
Ort                                               Datum                              Unterschrift  d.  Schuldbeitretenden/Bürgen 

 
 
 
 
                ......................, den .................        ......................................... 


